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DIE BERNER WOCHE Nr. 50

Das Familienalbum der Erbsippe Wong
Auch sie lieisst „Mutter Wong" — tausend Kilometer südlich vom Sippenhaus. Denn sie sorgt mit echtem
Fraueninstinkt für ihre Familie, für Kranke und Alte bis in ihr Alter steht sie im Flußsand, um die
Fische auszunehmen und die Netze flickt sie mit der Geduld und dem Fatalismus aller östlichen Völker
nur dann und wann seufzt sie schwer über ihren Schwiegersohn, der Räuber ist

Familienstammbuch und
Familiengerichtsbarkeit bei den
Chinesen. Von Mathias Werner.

Die d)ittefifd)e Familie hält ein» ober smeimal im Wo=
nat eine Fatnilienoerfamtnlung ab, in ber bie (Erinnerung
an bic Sorfafjren mad) erhalten mirb. Auf einem Altar
fteben tieine lädierte toohtafeln, morouf bie Samen ber
Whiten eingefdjrieben finb, barüber hängt bas ©ötterbilb.
Sor ben Dafeltt flehen hrennenbe fieudjter unb 2Beihraud)=
gefähe, unb auf einem Difd) in ber Witte bes ßtmmers
liegen bie Familienbücher. Wan ftimmt ben Abnengefang
an unb opfert eine Daube, ein touhn ober Fdbfrüdjte, mor=
auf ber Sater bie Sauten ber Sorfahren ocrlieft. Snbem
man fie fo ber Familie mieber ins ©ebäd)tnis 3urüdruft,
läfjt ber -Hausherr fie gemiffermahen aus ihren ©räbern
auferftehen unb fpricht in ihrem Samen. Dann öffnet er
bas Sramilienhud), bas aus mehreren tieften befiehl. Die
einen enthalten bie auf bas biirgerlidje fiehen be3üglid)en
Auf3eidjmtngen: ©eburten, heiraten unb Dobesfälle, bie
anbeten Faniilicngericbtsurteile, bas Sehen ber Serftorbenen,
Deftamente unb fo roeiter. ©s ift bic Sibcl ber Familie,
beftätigt aber 3ugleid) ben 3foilftanb eines {eben ©hinefen.
©s gibt fein anberes Stanbesregifter. Das Familienbud)
hat Seroeislraft oor allen Sehörben unb mirb mit foldjer
Sorgfalt geführt, bah fid) jebe Kontrolle bes Staates er=

übrigt. Diefes Sud) bebingt eine geroiffe Silbung. Watt
muh lefen unb fdjreiben tonnen, um es benutîcn 311 tonnen,
unb man oerfäumt baher nie, bent Abnenfaal eine Sdntle
unb eine Sibliothet beisufügen, moburd) biefer 3U einem
mirtlidjen Detnpel mirb, ber auf getncinfame Soften oon
ben Seichen ber Familie unterhalten mirb.

Der Sater fchreibi nun bie lebten Familieneretgniffe
ein, bann nimmt er ein 3tneites Sud) unb tieft eine ber
Siographien eines ber '•Ithnett, rühmt feine Serbienfte unb
ermahnt, feinem Seifpiel 311 folgen. Sei jeber Serfammtung

mirb eine anbete Debensbefchreibung oer»
lefen, unb bann fängt man mieber oon
oorn an, fo bah feiner ber Schnett ben

Familienmitgliebern unhetannt bleibt, ©s

gibt roettig ©hinefen, felhft nicht unter
ben einfad)ften Sauern, bie nicht bie ©e=

fd)id)te ihrer Familie auf mehrere 3al)r=
hunberte 3urüd genau fennen. Fälfdjungen
ber 5amilienftanbesauf3eid)nungen tonn
nten niemals oor, ba ja alle Sadjbartt
ben Datheftanb genau tennen, unb bie

Familienbücher ber einen Familie ja burd)
bie ber anbeten, mit benen fie oerroanbt
finb, automatifd) tontrotliert roerben. Wer
ttad) ausroärts oe^iebt, erhält einett Aus»

3«g aus ben Fatnilienhüdjern, ber feine

Abftammung bis 3um oierten feiner Ahnen
ausmeift.

Sinb bie Seueintragungen mährenb ber

Familienoerfammtung heenbet, fo ftellt
ber Familienoorftanb bie Frage, ob je;

ntanb feine Steuer nod) nid)t be^ablt habe.

Denn bie gan3e Familie mürbe fid) als

entehrt betrad)ten, roentt einer ber ihrigen
beut Staat gegenüber im Siidftattb bliebe.
Tsft es roirtlid) ber Fall, fo gibt man ihm

fofort bie nötigen Wittel. — Die 3meite

Frage ift bie, ob jentanb einen Streit
ober fonft eine ernfte Angelegenheit mit
einer anbeten Familie hat, bamit für güt»

liebe Seileguttg geforgt merben tönne. Dann geht man 311

Wihhelligteiten itt ber Familie felhft über.

Öanbeli es fid) um ein Serbredjen, fo mirb ber Stt=

gefdjulbigte 3unäd)ft aus ber Serfammtung entfernt, man

3iet)t ©rtunbigungen ein uttb erhebt Semeife, unb in ber

uächften Familiettoerfammlung toirb bas Urteil gefprochen.

Die Achtung oor biefen Urteilen ift fo groh, bah ®eru»

fungen an .bie ftaatlidjen ffieridjte fehr fetten oortommen.

Sogar Seainte, bic ben öffentlichen ©eridjten unterftehen,
merben non biefen Familienräten gerichtet. Die ^Rechtspflege

ber Segieruttg greift nur in Ausnahmefällen ein. Der ftaat»

tid)e Sidjter beginnt jeben oor ihn gebradjten Sroseh mit
ber Frage, ob bie Angelegenheit fdjon oor bie Familie
gebradjt morben fei unb berüdfichtigt berett ©ntfdjeibung.
Die rid)tcrtid)e (bemalt ber Familie erftredt fid) auch ttodi

auf bic, bie fid) oott ihr getrennt haben. Son gans fchmereit

uttb bringenden Fällen abgefetjen gilt es als Sdjanbe, ie»

manben ttid)t feiner Familie, fonbern ben öffentlichen _©e»

richten 3ur Aburteilung gu überantroorten. „Die Wanbarinett
unb bas ©efets" - fagt ein chinefifd)es Spridjroort — „finb
nicht ba für anftätibige fieute."

Die oon ben häuslichen ©erichten oerhängten Strafen
finb ©eihetung, Serbannung unb Ausfdjluh aus ber Fa»

initie. Serbredjen, bie nach ben ©efehen bie Dobesftrafe

oerroirïen, mühten ben öffentlichen ©eridjten iiberlaffcn toer=

ben. Da bies aber einen ©inbrud) in bie Unantaftbarfeit
ber Familie bebeuten mürbe, fo läht man bettt Serbrecher
bie AM)I 3toifchen Selbftmorb ober Ausfdjluh, unb es giht

roenige, bie nicht ben Selbftmorb oor3iehen.

Wcldje ©email 3toingt nun ben Serurteilten, fid) bie»

fen häuslichen ©erichtsentfdjeibungen 3u untermerfen? 2Bie

tommt es, bah her ©hinefe ohne ©enbarm unb ohne äf»

fentliche ©emalt bie Strafe entgegennimmt unb felbft nicht

3ögert, fid) felbft 3U töten? 2BeiI bei biefem Solle mit

Sahrtaufenbe alter ftultur ber ©ebanfe ber ©ered)tigle»
fid) 31t auherorbentticher £>öbe erhoben hat, meit ieber es

für felbftoerftänbtid) hält, bah ber Schutb auch bie Sühne

folgen tnüffe.

I>lr.5V

Dss ?s«njieo»ìì>ulli (jer ^rt»3!ppe ^00^
^uck sie ìieisst „Butter >Von^" — tausend Kilometer südlick vom Lippenkaus. Denn sie sor^t mit eclitem
^raueninstinkt kür ikre Familie, kür Kranke und >XIte bis in ikr ^lter stekt sie im flulZsand, um die
k^iseke au5?unekmen und die !>let?e klickt sie mit der Oeduld und dem Fatalismus aller östliclien Volker
nur dann und wann seufzt sie sckvver über itiren Lckvvie^ersokn, der Käuber ist!

^amiliertASrietitsìiÂàeit ì)ei 6en
Von Natlrius Werner.

Die chinesische Familie hält ein- oder zweimal im Mo-
nat eine Fnmilienversammlung ab, in der die Erinnerung
an die Vorfahren wach erhalten wird. Auf einem Altar
stehen kleine lackierte Holztafeln, worauf die Namen der
Ahnen eingeschrieben sind, darüber hängt das Götterbild.
Vor den Tafeln stehen brennende Leuchter und Weihrauch-
gefäsze, und auf einem Tisch in der Mitte des Zimmers
liegen die Familienbücher. Man stimmt den Ahnengesang
an und opfert eine Taube, ein Huhn oder Feldfrüchte, wor-
auf der Vater die Namen der Vorfahren verliest. Indem
man sie so der Familie wieder ins Gedächtnis zurückruft,
lässt der Hausherr sie gewissermaßen aus ihren Gräbern
auferstehen und spricht in ihrem Namen. Dann öffnet er
das Familienbuch, das aus mehreren Heften besteht. Die
einen enthalten die auf das bürgerliche Leben bezüglichen
Aufzeichnungen! Geburten, Heiraten und Todesfälle, die
anderen Familiengerichtsurteilc, das Leben der Verstorbenen,
Testamente und so weiter. Es ist die Bibel der Familie,
bestätigt aber zugleich den Zivilstand eines jeden Chinesen.
Es gibt kein anderes Standesregister. Das Familienbuch
hat Beweiskraft vor allen Behörden und wird mit solcher
Sorgfalt geführt, daß sich jede .Fontrolle des Staates er-
übrigt. Dieses Buch bedingt eine gewisse Bildung. Man
muß lesen und schreiben können, um es benutzen zu können,
und man versäumt daher nie, dein Ahnensaal eine Schule
und eine Bibliothek beizufügen, wodurch dieser zu einem
wirklichen Tempel wird, der auf gemeinsame Kosten von
den Reichen der Familie unterhalten wird.

Der Vater schreibt nun die letzten Familienereignisse
ein, dann nimmt er ein zweites Buch und liest eine der
Biographien eines der Ahnen, rühmt seine Verdienste und
ermahnt, seinem Beispiel zu folgen. Bei jeder Versammlung

wird eine andere Lebensbeschreibung ver-
lesen, und dann fängt man wieder von
vorn an, so daß keiner der Ahnen den

Familienmitgliedern unbekannt bleibt. Es
gibt wenig Chinesen, selbst nicht unter
den einfachsten Bauern, die nicht die Ge-
schichte ihrer Familie auf mehrere Jahr-
Hunderte zurück genau kennen. Fälschungen
der Familienstandesaufzeichnungen kom-

men niemals vor, da ja alle Nachbarn
den Tatbestand genau kennen, und die

Familienbücher der einen Familie ja durch
die der anderen, mit denen sie verwandt
sind, automatisch kontrolliert werden. Wer
nach auswärts verzieht, erhält einen Aus-
zug aus den Familienbüchern, der seine

Abstammung bis zum vierten seiner Ahnen
ausweist.

Sind die Neueintragungen während der

Familienversammlung beendet, so stellt
der Familienvorstand die Frage, ob je-

mand seine Steuer noch nicht bezahlt habe.

Denn die ganze Familie würde sich als

entehrt betrachten, wenn einer der ihrigen
dem Staat gegenüber im Rückstand bliebe.

Ist es wirklich der Fall, so gibt man ihm

sofort die nötigen Mittel. — Die zweite

Frage ist die, ob jemand einen Streit
oder sonst eine ernste Angelegenheit mit
einer anderen Familie hat, damit für gut-

liche Beilegung gesorgt werden könne. Dann geht man zu

MißHelligkeiten in der Familie selbst über.

Handelt es sich um ein Verbrechen, so wird der An-

geschuldigte zunächst aus der Versammlung entfernt, mau

zieht Erkundigungen ein und erhebt Beweise, und in der

nächsten Familienversammlung wird das Urteil gesprochen.

Die Achtung vor diesen Urteilen ist so groß, daß Beru-

fungen an ,die staatlichen Gerichte sehr selten vorkommen.

Sogar Beamte, die den öffentlichen Gerichten unterstehen,
werden von diesen Familienräten gerichtet. Die Rechtspflege
der Regierung greift nur in Ausnahmefällen ein. Der staat-

liche Richter beginnt jeden vor ihn gebrachten Prozeß nut

der Frage, ob die Angelegenheit schon vor die Familie
gebracht worden sei und berücksichtigt deren Entscheidung.
Die richterliche Gewalt der Familie erstreckt sich auch noch

auf die, die sich von ihr getrennt haben. Von ganz schweren

und dringenden Fällen abgesehen gilt es als Schande, je-

wanden nicht seiner Familie, sondern den öffentlichen Ge-

richten zur Aburteilung zu überantworten. „Die Mandarinen
und das Gesetz" sagt ein chinesisches Sprichwort — „sind

nicht da für anständige Leute."

Die von den häuslichen Gerichten verhängten Strafen
sind Geißelung, Verbannung und Ausschluß aus der Fa-
milie. Verbrechen, die nach den Gesetzen die Todesstrafe

verwirken, müßten den öffentlichen Gerichten überlassen wer-

den. Da dies aber einen Einbruch in die Unantastbarkeit
der Familie bedeuten würde, so läßt man dem Verbrecher

die Wahl zwischen Selbstmord oder Ausschluß, und es gibt

wenige, die nicht den Selbstmord vorziehen.

Welche Gewalt zwingt nun den Verurteilten, sich die-

sen häuslichen Gerichtsentscheidungen zu unterwerfen? Wie

kommt es, daß der Chinese ohne Gendarm und ohne öf-

fentliche Gewalt die Strafe entgegennimmt und selbst nicht

zögert, sich selbst zu töten? Weil bei diesem Volke mit

Jahrtausende alter Kultur der Gedanke der Gerechtigkeit
sich zu außerordentlicher Höhe erhoben hat, weil jeder es

für selbstverständlich hält, daß der Schuld auch die Sühne

folgen müsse.
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